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Festlegungen zur Planung der beschleunigten Entwicklung 
und Anwendung der Mikroelektronik, CAD/CAM- und 
Rechentechnik anstelle der Planung der sozialistischen Ra
tionalisierung sowie des Teils N der Planungsordnung erlas
sen. Sie sind im GBl.-Sdr. Nr. 1190/1 a, 11 und 1 n veröffent
licht.

Wegen der Übersichtlichkeit der Ergänzungen zur Pla
nungsordnung sind in die АО Nr. 3 auch diejenigen Festle
gungen aufgenommen worden, die aus der AO Nr. 1 vom 
18. April 1985 und der АО Nr. 2 vom 8. April 1986 weitergel
ten müssen. Bis auf die Nomenklatur der Material-, Aus- 
rüstungs- und Konsumgüterbilanzen (МАК-Bilanzen) des 
Fünf jahrplans 1986 bis 1990, die in der Anlage 2 der АО Nr. 2 
enthalten sind, wurden die AO Nr. 1 und die АО Nr. 2 auf
gehoben.

In gleicher Weise wurde mit der АО Nr. 2 über die Ergän
zung der Rahmenrichtlinie für die Planung in den Kombina
ten und Betrieben der Industrie und des Bauwesens vom 
27. Februar 1987 (GBl. I Nr. 8 S. 100) die Übersichtlichkeit er
höht, so daß die АО Nr. 13 aufgehoben werden konnte. Die 
Ergänzung der Rahmenrichtlinie enthält hauptsächlich wei
tergehende Pflichten der Kombinate und Betriebe zur Aus
arbeitung koordinierender Pläne, wobei insbesondere auf 
den „Plan zur Beschleunigung der Entwicklung und Anwen
dung der Mikroelektronik, CAD/CAM- und Rechentechnik“ 
eingegangen wird. Ein weiterer Schwerpunkt sind Festlegun
gen, die im Zusammenhang mit der Erhöhung der Eigenver
antwortung der Kombinate und Betriebe für die Erwirtschaf
tung und Verwendung von Investitionsmitteln stehen, ver
bunden mit dem Nachweis des ökonomischen Nutzens der 
einzelnen Investitionsvorhaben und ihrer Planwirksamkeit. 
Auch die Festlegungen zum Planteil 8 — Finanzen und 
Kosten — sind ergänzt worden.

Die Fristen für den Ablauf der Planung und Bilanzierung 
einschließlich der Abstimmungserfordernisse und Planbera
tungen sind in der АО über den terminlichen Ablauf der Aus
arbeitung des Volkswirtschaftsplans und des Staatshaushalts
plans 1988 vom 30. April 1987 (GBl. I Nr. 11 S. 139) geregelt.

Mit der АО über die Finanzierungsrichtlinie für die volks
eigene Industrie und das Bauwesen vom 27. Februar 1987 
(GBl. I Nr. 9 S. 107) werden die Konsequenzen aus der Bil
dung eines eigenverantwortlich zu erwirtschaftenden und zu 
verwendenden Investitionsfonds für die Gewinnerwirtschaf
tung und -Verwendung sowie für die Bildung und Verwen
dung finanzieller Fonds gezogen. Ebenso wie bei der АО über 
die Planung, Bildung und Verwendung des eigenverantwort
lich zu erwirtschaftenden und zu verwendenden Investitions
fonds vom 29. Januar 1987 (GBl. I Nr. 3 S. 15)4 * werden vom 
Geltungsbereich nur die volkseigenen Kombinate und Be
triebe der Industrie und des Bauwesens erfaßt. Für die ande
ren Bereiche der volkseigenen Wirtschaft gilt weiterhin die 
АО über die Finanzierungsrichtlinie für die volkseigene 
Wirtschaft vom 14. April 1983 (GBl. I Nr. 11 S. 110).6

Bei der Verwendung des erwirtschafteten Nettogewinns 
hat wie bisher die Nettogewinnabführung an den Staat Vor
rang. Die Zuführungen zum eigenverantwortlich zu erwirt
schaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds stehen 
nach den Zuführungen zum Prämienfonds und zum Lei
stungsfonds zur Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedin
gungen an 4. Stelle der Gewinnverwendung der Betriebe. Die 
Bildung eines jeden dieser Fonds hat auf der Grundlage von 
Normativen bzw. absoluten Beträgen zu erfolgen, so daß ab 
1988 die Notwendigkeit entfällt, die Betriebe mit einem ein
heitlichen Normativ an der Überbietung und Übererfüllung 
des Nettogewinns zu beteiligen. Zugleich entfällt damit auch 
die bisher geregelte Möglichkeit, diesen betrieblichen Fonds 
zusätzliche Mittel in Abhängigkeit von der Verbesserung des 
geplanten Exporterzeugnisses zuzuführen.

Neu in die АО aufgenommen wurde eine Begrenzung der 
Zuführungen zum Verfügungs- und zum Reservefonds der 
Kombinate aus der Überbietung und Übererfüllung des Netto
gewinns auf 18 Prozent des saldierten Nettogewinns, jedoch 
höchstens bis zu 3 M je 1 000 M Nettoproduktion.

Die АО regelt die Finanzierung der Investitionen, für die 
vorhabenbezogen staatliche Plankennziffern erteilt werden 
und die deshalb nicht aus dem eigenverantwortlich zu er
wirtschaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds 
finanziert werden. Die Bezahlung von Investitionen, die plan
mäßig aus dem „Konto junger Sozialisten“ finanziert wer
den können, erfolgt direkt aus diesem Konto. Neu geregelt 
wurde die Pflicht der Kombinate und Betriebe, mit dem Plan 
festgelegte Amortisationsabführungen an den Staat zu leisten.

Mit der АО über den Fonds Wissenschaft und Technik, 
den Fonds für Instandhaltung und den Leistungsfonds in den 
Betrieben der Wohnungswirtschaft vom 31. März 1987 (GBl. I

Nr. 10 S. 123) werden weitere Elemente der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den VEBs Gebäudewirtschaft und VEBs 
Kommunale Wohnungsverwaltung eingeführt. Daraus resul
tierende Maßnahmen werden ab dem Planjahr 1988 wirk
sam. Sie dienen der Stimulierung hoher Leistungen bei der 
Senkung des Aufwands in den Wohnungswirtschaftsbetrie
ben.

Fonds für Wissenschaft und Technik sind in denjenigen 
Wohnungswirtschaftsbetrieben zu bilden, in denen ein Plan 
Wissenschaft und Technik ausgearbeitet wird.

Mit der Bildung des Fonds für Instandhaltung werden 
Voraussetzungen dafür geschaffen, die betriebseigenen be
weglichen und unbeweglichen Grundmittel der Reparatur
abteilungen planmäßig instandzuhalten bzw. für sie Gene
ralreparaturen zu planen. Das wird sich positiv auf die Lei- 
stungs- und Effektivitätsentwicklung der Reparaturkapazitä
ten der Wohnungswirtschaftsbetriebe auswirken.

Mit der Einführung eines Leistungsfonds in Höhe von 
300 M je geplanten Beschäftigten werden die Möglichkeiten 
zur Finanzierung von Maßnahmen der Rationalisierung der 
betriebseigenen Grundmittel, zur Eigenproduktion von Ra
tionalisierungsmitteln sowie zur Sicherung und Verbesse
rung der Arbeite- und Lebensbedingungen der Werktätigen 
der Wohnungswirtschaftsbetriebe wesentlich erweitert. Da
mit kann die Leistungsbereitschaft der Kollektive wirkungs
voller gefördert werden.

*

Die stabile und dynamische Entwicklung der Landwirtschaft 
ist — wie auf dem XIII. Bauernkongreß der DDR hervorge
hoben wurde — von wesentlicher Bedeutung für die Reali
sierung des Kurses der Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik.6 Kontinuität und Wachstum der Agrarproduktion sind 
unlösbar mit der Stabilität, Effektivität und Dynamik des 
gesamten volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses ver
bunden.

Der Beschluß zur Auswertung des XIII. Bauernkongresses 
der DDR vom 11. Juni 1987 (GBl. I Nr. 15 S. 167) verpflichtet 
die Staatsorgane, dieses Dokument der weiteren politischen 
und staatlichen Arbeit zugrunde zu legen und damit umfas
send und zielstrebig zur weiteren Entwicklung der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft beizutragen./

Die Räte der Kreise haben entsprechend der Bekannt
machung der Rahmenarbeitsordnung des Rates für Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft vom 11. Juni 1987 
(GBl. I Nr. 15 S. 177) Arbeitsordnungen der Räte für Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft neu auszuarbeiten. 
Die Arbeitsordnungen bilden die Grundlage für die weitere 
Erhöhung der Effektivität und die noch breitere Entfaltung 
der Demokratie in der Arbeit der Räte für Landwirtschaft 
und Nahrungsgüterwirtschaft — in denen gegenwärtig 
11 300 Genossenschaftsbauern und Arbeiter tätig sind — als 
kollektive Beratungsorgane der Räte der Kreise.

Die Bekanntmachung der Rahmenordnung zur Einbezie
hung der Kooperationsverbände in den staatlichen Entschei- 
dungsprozeß vom 11. Juni 1987 (GBl. I Nr. 15 S. 180) schafft, 
auf den bisherigen Erfahrungen aufbauend, eine gute Grund
lage für die Arbeit der Räte der Bezirke und Kreise mit den 
Kooperationsverbänden. Deren noch engere Einbeziehung in 
staatliche Entscheidungen und die Vertiefung der erzeugnis
orientierten agrarindustriellen Kooperation eröffnen neue 
Möglichkeiten zur Erhöhung der Produktion, ihrer Effektivi
tät und Qualität. Damit wird eine stabile, sich stetig ver
bessernde Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nah
rungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen zunehmend 
aus eigenem Aufkommen gesichert sowie die gesellschaft
liche Entwicklung insgesamt aktiv gefördert.

*

Künftig werden die Staatlichen Umweltinspektionen bei den 
Räten der Bezirke bei der Verwirklichung von Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt sowie zur rationellen Nutzung der 
natürlichen Ressourcen von ehrenamtlichen Inspektoren un
terstützt. Die 1. DB zur VO über die Staatliche Umweltinspek
tion — Ehrenamtliche Inspekteure der Staatlichen Umwelt
inspektion - vom 15. Mai 1987 (GBl. I Nr. 14 S. 159)» be-

3 Zur AO Nr. 1 vom 8. April 1986 (GBl. I Nr. 14 S. 228) vgl. die Ge
setzgebungsübersicht in NJ 1986, Heft 8, S. 327.

4 Vgl. hierzu die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1987, Heft 5, S. 196.
5 Vgl. hierzu die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1983, Heft 8, S. 325.
6 Vgl. E. HoneCker, Schlußwort auf dem XIII. Bauernkongreß der 

DDR, ND vom 23./24. Mai 1987, S. 3.
7 Mit den Ergebnissen des ХШ. Bauernkongresses und den Schluß

folgerungen für die Rechtsarbeit wird sich ein spezieller Beitrag 
befassen.

8 Zur VO über die Staatliche Umweltinspektion vom 12. Juni 1985 
(GBl. I Nr. 19 S. 238) vgl. die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1985, 
Heft 11, S. 461 f.


